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Lohnsteuerhilfevereine beraten bei Nebeneinnahmen bis 13 000 bzw. 26 000 Euro
Befugnis der Lohnsteuerhilfevereine erweitert

Presseinformation

Mit der Veröffentlichung des Achten Steuerberatungsänderungsgesetzes im Bundesgesetzblatt Teil I vom 11. April 2008 ist es amtlich: Lohnsteuerhilfevereine dürfen bei bestimmten Nebeneinnahmen bis zu 13 000 bzw. 26 000 Euro im Jahr beratend tätig sein. 

Trotz vielfacher Versprechungen der Politiker ist das Steuerrecht nicht einfacher geworden – im Gegenteil. Hunderte Verordnungen und ständig neue Urteile machen es nicht nur den Steuerpflichtigen schwer, den Durchblick zu behalten. Gut zu wissen, dass es Lohnsteuerhilfevereine gibt, die sich in steuerlichen Belangen der Arbeitnehmer und Rentner gut auskennen. Mitglieder in einem Lohnsteuerhilfevereine erhalten eine ganzjährige Betreuung in Fragen der Arbeitnehmerbesteuerung. Zum Service gehört neben der Erstellung der Einkommensteuererklärung auch die Bescheidprüfung und rechtliche Unterstützung bei fehlerhaften Bescheiden.

Sind neben Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit Nebeneinnahmen aus Vermietung, privaten Veräußerungsgeschäften oder Kapitalvermögen zu erklären, kann ebenfalls Hilfe geleistet werden, wenn die Einnahmen eine bestimmte Höhe nicht überschreiten. Mit dem Achten Steuerberatungsänderungsgesetz wurde die Befugnisgrenze auf 13 000 beziehungsweise 26 000 Euro (alleinstehend/ verheiratet) angehoben und gilt nunmehr. Nach Mitteilung des Verbandes ist diese Gesetzesänderung nicht nur ein Erfolg für Lohnsteuerhilfevereine, sondern auch für Steuerpflichtige. Denn viele Arbeitnehmer und Rentner werden künftig die Hilfe der Vereine wieder in Anspruch nehmen können.

Weitere Informationen dazu erhalten interessierte Arbeitnehmer, Rentner und Arbeitslose in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchiert werden.
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